
W Post 

Bericht des Vorstands 

der 

Österreichische Post Aktiengesellschaft 

Wien, FN 180219 d, 

über die 

Ermächtigung des Vorstandes eigene Aktien außerbörslich zu erwerben sowie 

erworbene eigene Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch 

öffentliches Angebot zu veräußern 

(TOP 8) 

Sämtliche Mitglieder des Vorstands erstatten nachstehenden Bericht des Vorstands der Öster

reichische Post Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 

AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG an die Hauptversammlung der Österreichische Post Aktienge

sellschaft am 20. April 2017. 

1. Österreichische Post Aktiengesellschaft mit dem Sitz Wien und der Geschäftsanschrift 

1030 Wien, Haidingergasse 1, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien un

ter FN 180219 d, hat gegenwärtig 67.552.638 Stück auf Inhaber lautende nennbetragslose 

Stammaktien (Stückaktien) mit Stimmrecht ausgegeben. Das Grundkapital der Gesell

schaft beträgt gegenwärtig EUR 337.763.190,--. 

2. In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. April 2015 wurde zum 10. Punkt der 

Tagesordnung ein Beschluss gefasst, mit welchem der Vorstand ermächtigt wurde eigene 

Aktien gem § 65 AktG zu erwerben. Diese Ermächtigung zum Erwerb läuft am 15. Oktober 

2017 ab. 

Der Vorstand der Gesellschaft beabsichtigt, der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 

20. April 2017 zu TOP 8 folgende Beschlussfassung vorzuschlagen: 

a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und 8 sowie Abs 1 a und 1b AktG ermäch

tigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Aus

maß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungs

dauer von 30 Monaten ab 20. April 2017 sowohl über die Börse als auch außerbörs

lich und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, ins

besondere der ÖBIB, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 20,-- (Euro zwan

zig) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 60,-- (Euro sechzig) je Aktie 

zu erwerben. 

Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Er

mächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in 
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Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochter

unternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte 

ausgeübt werden. Der Erwerb durch den Vorstand kann insbesondere vorgenom

men werden, wenn die Aktien Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unter

nehmens im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienop

tionsprogramms und/oder zur Ausgabe an eine Mitarbeiterbeteiligung-Privatstiftung 

angeboten werden sollen. 

b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der Österreichische Post Aktienge

sellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Be

schluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vor

herigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann 

dieser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchge

führt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). 

c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 

Abs 1 b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und ohne neuerliche Be

schlussfassung der Hauptversammlung für die Veräußerung beziehungsweise Ver

wendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder 

durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen 

über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, insbesondere wenn die Aktien Ar

beitnehmern, leitenden Angestellten und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Rahmen eines Mit

arbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienoptionsprogramms und/oder zur 

Ausgabe an eine Mitarbeiterbeteiligung-Privatstiftung angeboten werden sollen, zu 

beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung 

kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung ei

nes oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen 

(§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt wer

den. 

d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderli

chenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG her

abzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch 

die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen. 

e) Dies unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 15. April 2015 zum 

10. Punkt der Tagesordnung erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb 

eigener Aktien. 
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3. Im Hinblick auf die Möglichkeit des außerbörslichen Erwerbs von eigenen Aktien gem § 65 

Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG sowie der Veräußerung von gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 AktG 

erworbenen eigenen Aktien gem § 65 Abs 1b AktG auf andere Weise als über die Börse 

oder durch öffentliches Angebot, hat der Vorstand gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 

2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG einen schriftlichen Beschluss über den Grund für den 

damit einhergehenden Bezugsrechtsausschluss bzw für den mitdem allfälligen außerbörs

lichen Erwerb einhergehenden Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts (um

gekehrter Bezugsrechtsausschluss) vorzulegen. 

4. Der Vorstand der Gesellschaft kann nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats ei

gene Aktien außerbörslich erwerben, sowie nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates die von 

der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien auf andere Weise als über die Börse oder 

durch öffentliches Angebot veräußern. Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der 

Österreichische Post Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nach

hinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. 

5. Die gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG erworbenen eigenen Aktien 

können auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert 

werden, wenn die Veräußerung der Aktien die Gegenleistung für den Erwerb von Unter

nehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften, 

also auch durch Einbringung von Beteiligungen, Unternehmen, Betrieben und Betriebstei

len als Sacheinlagen, im In- und benachbarten Ausland ist. 

Der Erwerb von Unternehmen, Betrieben oder Teilbetrieben kann rechtlich sowohl als Kauf 

bestimmter Vermögensgegenstände (und Verbindlichkeiten) eines Unternehmens, Be

triebs oder Teilbetriebs (sogenannter Asset Deal) als auch als Erwerb von Anteilen an einer 

Gesellschaft (sogenannter Share Deal) gestaltet werden. Beide Arten des Unternehmens

oder (Teil)- Betriebserwerbs, nämlich Asset Deal und Share Deal, werden im Folgenden 

zusammenfassend als Unternehmenserwerb bezeichnet. 

Beim Unternehmenserwerb kann die Gegenleistung nicht nur in Geld, sondern auch in Ak

tien des erwerbenden Unternehmens bestehen. Das kann sowohl im Interesse von Öster

reichische Post Aktiengesellschaft als Käuferin als auch im Interesse des Veräußerers lie

gen. Während im Fall des Kaufs eines Unternehmens durch Bezahlung eines Barkaufprei

ses ein Liquiditätsabfluss bei der Gesellschaft entstehen kann, ist beim Unternehmenser

werb durch Sacheinlagen kein Liquiditätsabfluss beim erwerbenden Unternehmen (Öster

reichische Post Aktiengesellschaft) zu verzeichnen, sondern im Gegenteil eine Erhöhung 

des Eigenkapitals. Es kann auch Fälle geben, in denen es auch aus strategischen Gründen 

notwendig und zweckmäßig ist, dass sich der Veräußerer des Unternehmens mit einem 
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kleinen Anteil an Österreichische Post Aktiengesellschaft beteiligt, oder dass der Veräuße

rer im Gegenzug eine Beteiligung an der Gesellschaft verlangt. 

Aufgrund der Beschränkungen beim Erwerb eigener Aktien - nämlich auf insgesamt (für 

nahezu alle Fälle gemäß § 65 AktG) 10% des Grundkapitals der Gesellschaft - kann ein 

Veräußerer aufgrund dieses Vorgangs keine wesentliche Beteiligung an Österreichische 

Post Aktiengesellschaft erwerben. Soweit die Gesellschaft die eigenen Aktien zu einem 

früheren Termin erworben hat und mittlerweile eine Kurssteigerung eingetreten ist, entsteht 

für die Gesellschaft bei Verwendung eigener Aktien als Gegenleistung für einen Unterneh

menserwerb eine Ersparnis; denn bei der Bemessung der Gegenleistung für den Unter

nehmenserwerb werden die als (Teil der) Gegenleistung zu gewährenden eigenen Aktien 

in der Regel mit dem aktuellen (durchschnittlichen) Kurswert oder allenfalls höheren inne

ren Wert, nicht mit den niedrigeren historischen Anschaffungskosten angesetzt werden. 

Der Unternehmenserwerb in der Form, dass das Unternehmen oder Anteile an dem Unter

nehmen gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre in 

die Gesellschaft eingebracht werden, wird allgemein als sachliche Rechtfertigung für den 

Ausschluss des Bezugsrechtes anerkannt. Im Hinblick auf das mögliche Wachstum von 

Österreichische Post Aktiengesellschaft besteht ein Interesse von Österreichische Post 

Aktiengesellschaft einen Unternehmenserwerb durch Sacheinlage unter Ausschluss des 

Bezugsrechts und unter gleichzeitiger Schonung der Liquidität der Gesellschaft zu ermög

lichen. Die Gewährung der Gegenleistung in eigenen Aktien erlaubt der Gesellschaft, bei 

derartigen Transaktionen mit der gebotenen Schnelligkeit und Flexibilität zu handeln. 

Die Veräußerung eigener Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentli

ches Angebot ist beim Unternehmenserwerb deshalb erforderlich, weil einerseits die Ge

sellschaft bei einem Unternehmenserwerb gegen Sacheinlagen nur auf diese Weise den 

Erwerb des Unternehmens ohne Liquiditätsabfluss sicherstellen kann und weil anderer

seits der Veräußerer häufig zu einer Übertragung des Unternehmens oder der Anteile da

ran nur bereit ist, wenn er seinerseits eine wertäquivalente Beteiligung an der Gesellschaft 

erhält. Aus der Sicht von Österreichische Post Aktiengesellschaft kann es aus strategi

schen oder unternehmensorganisatorischen Gründen erforderlich sein, den Veräußerer als 

Aktionär in die Gruppe einzubinden. Beim Unternehmenserwerb durch Sacheinlagen kann 

der Veräußerer als Sacheinleger die von ihm gewünschte Beteiligung nur dann erreichen, 

wenn ausschließlich er die neuen Aktien erhält; denn ein Veräußerer will eine (prozentmä

ßige) Beteiligung an Österreichische Post Aktiengesellschaft erreichen, die dem Verhältnis 

des Werts seines Unternehmens im Verhältnis zum Unternehmenswert von Österreichi

sche Post Aktiengesellschaft entspricht und ihm entsprechende Stimmrechte an (und damit 

Mitwirkungsrechte in) der Gesellschaft einräumt. 
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Der Bezugsrechtsausschluss bzw die Veräußerung von eigenen Aktien auf andere Weise 

als über die Börse oder durch öffentliches Angebot ist schließlich verhältnismäßig, weil 

regelmäßig ein besonderes Interesse von Österreichische Post Aktiengesellschaft am Er

werb des betreffenden Unternehmens oder der Anteile an dem betreffenden Unternehmen 

besteht. Die Wahrung der Interessen der Altaktionäre ist dadurch sichergestellt, dass beim 

Unternehmenserwerb eine verhältnismäßige Gewährung von Aktien - in der Regel nach 

Durchführung einer Unternehmensbewertung - stattfindet. Der Wert des einzubringenden 

Unternehmens oder der Anteile an diesem Unternehmen wird dem Wert von Österreichi

sche Post Aktiengesellschaft gegenübergestellt; in diesem Verhältnis erhält der Sachein

leger von der Gesellschaft erworbene eigene Aktien. Die Altaktionäre nehmen ferner künf

tig an den Gewinnen des erworbenen Unternehmens, die sich in der Regel durch Syner

gien mit Österreichische Post Aktiengesellschaft erhöhen sollten, teil. 

6. Die Österreichische Post Aktiengesellschaft verfügt derzeit über kein Mitarbeiterbeteili

gungsprogramm, so dass die Mitarbeiter der Österreichische Post Aktiengesellschaft ge

genwärtig nicht auf breiter Basis in einer den Aktionären vergleichbaren Weise am Unter

nehmenserfolg beteiligt sind. Der Vorstand ist unter dem Gesichtspunkt der langfristigen 

Sicherung des Unternehmenserfolgs der Auffassung, dass zur engeren Anbindung der Mit

arbeiter an das Unternehmen und zur Ausrichtung ihres Handelns an den Interessen der 

Aktionäre die Aufsetzung eines derartigen Programms im Interesse aller Stakeholder des 

Unternehmens liegen könnte. Die konkreten Parameter des Programms können zum ge

genwärtigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden. 

Festgehalten wird, dass die beantragte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien insbe

sondere zur Bedienung von Aktienoptionen, zur direkten Ausgabe von Aktien an Arbeit

nehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines 

mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder zur Ausgabe an eine Mitarbeiterbe

teiligung-Privatstiftung der Österreichische Post Aktiengesellschaft dienen soll. 

Gemäß § 153 Abs 5 AktG stellt die vorrangige Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, lei

tende Angestellte und Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens einen ausreichenden Grund für den Aus

schluss des Bezugsrechts dar. Gleiches gilt nach Auffassung des Vorstands für die Aus

gabe von Aktien an eine Mitarbeiterbeteiligung-Privatstiftung, da die von der Aktienaus

gabe ausgehenden positiven Leistungsanreize für die Arbeitnehmer und die Auswirkungen 

des Bezugsrechtsausschlusses aufdie Aktionäre in beiden Fällen identisch sind. 

Der Ausschluss des Bezugsrechts bzw die Veräußerung von eigenen Aktien auf andere 

Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot ist darüber hinaus sachlich ge

rechtfertigt, da 
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(i) die Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms und dessen Absicherung im 

Interesse der Österreichische Post AG liegt. Durch die Beteiligung von Mitarbeitern 

am Unternehmen und damit auch am Untemehmenserfolg kann die Motivation der 

Mitarbeiter und die Identifikation mit dem Unternehmen ausgebaut werden. Die an

gestrebte Maßnahme stellt eine wesentliche und wichtige Maßnahme für den Ein

satz und das Engagement der Mitarbeiter dar, deren positive Auswirkungen auch 

den einzelnen Aktionären zugutekommen, 

(ii) der Bezugsrechtsausschluss bzw die Veräußerung von eigenen Aktien auf andere 

Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot geeignet ist, die Absiche

rung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms zu erreichen und zudem keine Alter

native zu Verfügung steht, durch die diese Absicherung in der für das Unternehmen 

vergleichbaren Art und Weise auch ohne Bezugsrechtsausschluss erreicht werden 

kann, und 

(iii) der Ausschluss angesichts des beschränkten Umfangs der Ermächtigung verhält

nismäßig ist. Durch den relativ geringen Umfang wird nach Kenntnis des Vorstands 

kaum oder nur geringfügig in Minderheitspositionen der Aktionäre eingegriffen und 

es entstehen auch keine neuen Mehrheitspositionen. Ein etwaiger vermögensrecht

licher Nachteil für die Aktionäre wird nach Auffassung des Vorstands durch die Leis

tungsanreize, die von dem Programm für die Mitarbeiter ausgehen, und die damit 

verbundenen positiven Auswirkungen auf den Untemehmenserfolg mehr als ausge

glichen. Die Bindung des Vorstandshandelns an das Interesse der Gesellschaft wird 

dadurch abgesichert, dass der Vorstand Aktien aus dem genehmigten Kapital nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeben und den Ausgabekurs und die sonsti

gen Ausgabebedingungen nur im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beschließen 

kann. 

7. Bei Veräußerung von gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 und Abs 1 a und Abs 1 b AktG erworbenen 

eigenen Aktien auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot hat 

der Vorstand spätestens zwei Wochen vor dem Beschluss des Aufsichtsrats (der der Ver

äußerung auf andere Weise als über die Börse durch öffentliches Angebot zuzustimmen 

hat) einen Bericht zu veröffentlichen, in dem unter anderem auch der Veräußerungspreis 

der Aktien zu begründen ist (§ 65 Abs 1b iVm § 171 Abs 1 AktG). 

8. Dem Vorstand soll für etwaige Unternehmensakquisitionen eine hohe Flexibilität einge

räumt und schnelles Handeln ermöglicht werden. Zu diesem Zweck kann es erforderlich 

sein rasch über die notwendige Akquisitionswährung im erforderlichen Ausmaß zu verfü

gen und daher eigene Aktien im Paket von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Ak

tionär, insbesondere von ÖBIB außerbörslich zu erwerben. Die rasche Verfügbarkeit der 

Akquisitionswährung in Gestalt von eigenen Aktien für die Zwecke, wie im gegenständli-
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chen Bericht oben ausgeführt, stellt die sachliche Rechtfertigung für den umgekehrten Be

zugsrechtsausschluss, das ist der Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts 

der Aktionäre, dar. 

9. Abschließend sei erwähnt, dass die Erteilung einer Ermächtigung an den Vorstand, eigene 

Aktien mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats außerbörslich zu erwerben bzw erwor

bene eigene Aktien gegebenenfalls auf andere Weise als über die Börse oder durch öf

fentliches Angebot ohne neuerliche Beschlussfassung der Hauptversammlung zu veräu

ßern, jeweils zum Zweck der Ausgabe von Aktien als Gegenleistung bei einem Unterneh

menskauf sowie bei Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mit

glieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Un

ternehmens oder einer Mitarbeiterbeteiligung-Privatstiftung ein bei vielen börsenotierten 

österreichischen (und deutschen) Gesellschaften üblicher und allgemein anerkannter Vor

gang ist. Dies kommt auch in § 5 Abs 2 Z 7 VeröffentIV zum Ausdruck, wonach die zum 

gegebenen Zeitpunkt durchzuführende Veröffentlichung Art und Zweck des Rückerwerbs 

und/oder der Veräußerung eigener Aktien, insbesondere, ob der Rückerwerb und/oder die 

Veräußerung über die Börse und/oder außerhalb der Börse erfolgen soll, zu enthalten hat. 

Wie auch oben ausgeführt, sei in diesem Zusammenhang nochmals betont, dass die Ver

äußerung eigener Aktien sowie der außerbörsliche Erwerb auf andere Weise als über die 

Börse oder durch öffentliches Angebot ohne neuerliche Beschlussfassung der Hauptver

sammlung, aber nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sind. Der Vorstand von 

Österreichische Post Aktiengesellschaft kann in diesen Fällen nicht allein entscheiden. 

10. Die Ziele und Absichten des Vorstands der Österreichische Post Aktiengesellschaft, wel

che der entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 15. April 2015 

zum 10. Punkt der Tagesordnung zugrunde lagen, sind unverändert aufrecht. Auch wenn 

von der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlungsbeschlüsse vom 

15. April 2015 zum 10. Punkt der Tagesordnung bisher kein Gebrauch gemacht wurde, ist 

der Vorstand der Meinung, dass eine entsprechende neuerliche Beschlussfassung sinnvoll 

und auch bei vielen börsennotierten österreichischen Gesellschaften üblich und gängige 

Praxis ist. 

11. Zusammenfassend kommt der Vorstand von Österreichische Post Aktiengesellschaft zu 

dem Ergebnis, dass die Erteilung einer Ermächtigung an den Vorstand der Gesellschaft 

eigene Aktien außerbörslich zu erwerben oder gemäß § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 und Abs 1a 

und Abs 1b AktG erworbene eigene Aktie mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegebenen

falls auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern, 

den gesetzlichen Vorschriften vollkommen entspricht. 
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Wien, am 23. März 2017 

Dipl.-Ing. Walter Hitziger Dipl.-Ing. Peter Umundum 
Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied 

Brief, Werbepost& Filialen Paket & Logistik 
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